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60/02 Arbeitnehmerschutz

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

ASchG 1994 §93 Abs2

AWG 2002 §37 Abs1

Rechtssatz

Bei der Bestimmung des § 37 Abs. 1 AWG 2002 handelt es sich zweifelsohne um keine (ausschließliche)

Arbeitnehmerschutzvorschrift, was sich schon aus § 93 Abs. 2 ASchG 1994 ergibt, wonach die Abfallbehörde im

Verfahren die Belange des Arbeitnehmerschutzes zwar mitberücksichtigen muss, die die Genehmigungsp<icht

statuierende Bestimmung des AWG 2002 wird dadurch aber nicht selbst zu einer Arbeitnehmerschutzvorschrift.
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